
23.1.1 Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz 

Gesetz vom 27.01.1877 (RGBl. S. 77), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.12.2012 

(BGBl. I S. 2418) 

2. Abschnitt   Verfahrensübergreifende Mitteilungen von Amts wegen 

§ 12   [Geltungsbereich, Verantwortung; Erlaß von Verwaltungsvorschriften] 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für die Übermittlung personenbezogener Daten von 

Amts wegen durch Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften an öffentliche 

Stellen des Bundes oder eines Landes für andere Zwecke als die des Verfahrens, für die die Daten 

erhoben worden sind. Besondere Rechtsvorschriften des Bundes oder, wenn die Daten aus einem 

landesrechtlich geregelten Verfahren übermittelt werden, eines Landes, die von den §§ 18 bis 22 

abweichen, gehen diesen Vorschriften vor.  

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der 

öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, sofern sichergestellt ist, dass bei dem Empfänger 

ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden.  

(3) Eine Übermittlung unterbleibt, wenn ihr eine besondere bundes- oder entsprechende 

landesgesetzliche Verwendungsregelung entgegensteht.  

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle.  

(...) 

§ 14   [Zulässigkeit der Datenübermittlung in Strafsachen; Annahmen] 

(1) In Strafsachen ist die Übermittlung personenbezogener Daten des Beschuldigten, die den 

Gegenstand des Verfahrens betreffen, zulässig, wenn die Kenntnis der Daten aus der Sicht der 

übermittelnden Stelle erforderlich ist für  

1. bis 3 (weggefallen). 

4. dienstrechtliche Maßnahmen oder Maßnahmen der Aufsicht, falls 

a) der Betroffene wegen seines Berufs- oder Amtsverhältnisses einer Dienst-, Staats- 

oder Standesaufsicht unterliegt, Geistlicher einer Kirche ist oder ein entsprechendes Amt bei 

einer anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft bekleidet oder Beamter einer Kirche 

oder einer Religionsgesellschaft ist und 

b) die Daten auf eine Verletzung von Pflichten schließen lassen, die bei der Ausübung 

des Berufs oder der Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Amtsverhältnis zu beachten sind 

oder in anderer Weise geeignet sind, Zweifel an der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung 

hervorzurufen, 

5. die Entscheidung über eine Kündigung oder für andere arbeitsrechtliche Maßnahmen, für die 

Entscheidung über eine Amtsenthebung, für den Widerruf, die Rücknahme, die Einschränkung einer 

behördlichen Erlaubnis, Genehmigung oder Zulassung zur Ausübung eines Gewerbes, einer sonstigen 

wirtschaftlichen Unternehmung oder eines Berufs oder zum Führen einer Berufsbezeichnung, für die 

Untersagung der beruflichen, gewerblichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit oder der sonstigen 

wirtschaftlichen Unternehmung oder für die Untersagung der Einstellung, Beschäftigung, 



Beaufsichtigung von Kindern und Jugendlichen, für die Untersagung der Durchführung der 

Berufsausbildung oder für die Anordnung einer Auflage, falls 

a) der Betroffene ein nicht unter Nummer 4 fallender Angehöriger des öffentlichen 

Dienstes oder des Dienstes einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, ein 

Gewerbetreibender oder ein Vertretungsberechtigter eines Gewerbetreibenden oder eine mit 

der Leitung eines Gewerbebetriebes oder einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung 

beauftragte Person, ein sonstiger Berufstätiger oder Inhaber eines Ehrenamtes ist und  

 b) die Daten auf eine Verletzung von Pflichten schließen lassen, die bei der Ausübung 

des Dienstes, des Gewerbes, der sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung, des Berufs oder 

des Ehrenamtes zu beachten sind oder in anderer Weise geeignet sind, Zweifel an der 

Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, 

6. Dienstordnungsmaßnahmen mit versorgungsrechtlichen Folgen oder für den Entzug von 

Hinterbliebenenversorgung, falls der Betroffene aus einem öffentlich-rechtlichen Amts- oder 

Dienstverhältnis oder aus einem Amts- oder Dienstverhältnis mit einer Kirche oder anderen öffentlich-

rechtlichen Religionsgesellschaft Versorgungsbezüge erhält oder zu beanspruchen hat, 

(...) 

 


